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Weng Fine Art AG, Krefeld 

ISIN: DE0005181606 

 

 

EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre, 

 

wir laden Sie hiermit zu der ordentlichen Hauptversammlung der Weng Fine Art AG ein, die am 

 

Dienstag, den 24. August 2021, ab 11:00 Uhr, 

in den Räumen des InterContinental Hotels, Düsseldorf, 

Königsallee 59, 40215 Düsseldorf, 

 

stattfindet. 

 

TAGESORDNUNG 

TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des Berichts des Aufsichtsrats für 

das Geschäftsjahr 2020 

 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt und damit 

festgestellt. Somit entfällt eine Feststellung durch die Hauptversammlung. 

 

Der festgestellte Jahresabschluss und der Bericht des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 

2020, stehen auf der Internetseite der Gesellschaft (www.wengfineart.com) unter dem 

Menüpunkt „Investor Relations: Hauptversammlung“ zur Verfügung und werden in der 

Hauptversammlung ausliegen. Zudem wird in der Hauptversammlung der geprüfte 

Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2020 ausliegen. 

 

 

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2020 

 

Der Bilanzgewinn für das am 31. Dezember 2020 beendete Geschäftsjahr beträgt 

EUR 4.335.472,73.  

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen für die Verwendung des Bilanzgewinns des am 

31. Dezember 2020 beendeten Geschäftsjahres folgenden Beschluss vor: 

 

- Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,30  

 und einer Bonusdividende von EUR 0,20 

 auf einen Teilbetrag des Grundkapitals in Höhe von 

 EUR 2.650.000, eingeteilt in 2.650.000 Stückaktien, 

 je dividendenberechtigter Stückaktie: EUR 1.325.000,00 
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-  Gewinnvortrag des Bilanzgewinns im Übrigen:  EUR 3.010.472,73 

 

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hält die Gesellschaft Stück 100.000 

eigene Aktien, die nicht dividendenberechtigt sind. Dies wurde im angegebenen 

Ausschüttungsbetrag berücksichtigt. Sollte sich die Zahl der von der Gesellschaft gehaltenen 

eigenen Aktien bis zur Hauptversammlung erhöhen oder vermindern, wird bei unveränderter 

Ausschüttung von EUR 0,30 + EUR 0,20 Bonus je dividendenberechtigter Stückaktie der 

Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag über die 

Gewinnverwendung unterbreitet werden. 

 

 

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Vorstand 

Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 

 

 

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäfts-

jahr 2020 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitgliedern des 

Aufsichtsrats Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 

 

 

TOP 5 Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäfts-

jahr 2020 

 

Gemäß § 20 der Satzung der Gesellschaft wird die Vergütung des Aufsichtsrats für das jeweils 

abgelaufene Geschäftsjahr durch Beschluss der Hauptversammlung festgesetzt. Vorstand und 

Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten für das am 31. Dezember 2020 beendete Geschäftsjahr 

folgende Vergütung: Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält EUR 15.000,00; der stellvertretende 

Aufsichtsratsvorsitzende erhält EUR 13.000,00; das dritte Aufsichtsratsmitglied erhält 

EUR 12.000,00. 

 

 

TOP 6 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Dr. Brandenburg Wirtschaftsberatungs-GmbH, 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Düsseldorf zum 

Abschlussprüfer für das am 1. Januar 2021 begonnene Geschäftsjahr zu wählen. 

 

 

TOP 7 Beschlussfassung über eine Satzungsänderung betreffend die Zahl der Aufsichtsratsmit-

glieder  

 

Im Hinblick auf § 95 Satz 3 AktG kann die Hauptversammlung der Gesellschaft einen Aufsichtsrat 

wählen, der sich aus mindestens drei Personen zusammensetzt, aber nicht zwingend durch drei 

teilbar sein muss. Derzeit besteht der Aufsichtsrat gemäß § 12 Abs. 1 der Satzung aus drei 

Mitgliedern. Im Hinblick auf die gesteigerten Anforderungen an die Mitglieder des Aufsichtsrats 

soll dies geändert und die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder auf vier erhöht werden.  
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: 

 

§ 12 Abs. (1) der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

 

"(1) Der Aufsichtsrat besteht aus vier Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt 

werden."  

 

TOP 8 Neuwahlen zum Aufsichtsrat  

 

Der Aufsichtsrat besteht gemäß §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 12 Abs. 1 der Satzung 

der Gesellschaft aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung zu wählen sind. Die 

Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Die Amtszeit aller derzeitigen 

Mitglieder des Aufsichtsrats sowie des Ersatzmitglieds endet gemäß dem Beschluss der 

Hauptversammlung vom 6. Juli 2018 mit der Hauptversammlung, die über die Entlastung des 

Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 beschließt. Daher sind Neuwahlen zum Aufsichtsrat 

durchzuführen. 

 

Darüber hinaus ist im Hinblick auf Tagesordnungspunkt 7 dieser Hauptversammlung, der eine 

Erweiterung des Aufsichtsrats auf vier Mitglieder vorsieht, ein weiteres neues Mitglied des 

Aufsichtsrats zu wählen. 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die unter Ziffern 1. bis 3. genannten Personen mit Wirkung ab 

Beendigung dieser Hauptversammlung und die unter Ziffer 4. genannte Person mit Wirkung ab 

dem Zeitpunkt der Eintragung der unter Tagesordnungspunkt 7 zu beschließenden 

Satzungsänderung in das Handelsregister, jeweils für die Zeit bis zur Beendigung der 

Hauptversammlung, die über die Entlastung für das zweite Geschäftsjahr nach dem Beginn der 

Amtszeit beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen:  

 

1. Herr Christian W. Röhl, Investor/Speaker, Berlin 

 

Christian W. Röhl ist nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder 

vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen. 

 

Christian W. Röhl hat als Prokurist einer Frankfurter Wertpapierbank zahlreiche 

Kapitalmarkttransaktionen (u.a. den Börsengang der Artnet AG) begleitet, bevor er 2001 seine 

eigene Finanzmedien- und Investment-Boutique gründete, 2006 an die Börse führte und 

mehrheitlich an die Axel Springer AG veräußerte. 

 

Seither investiert Christian W. Röhl vor allem eigenes Geld, wobei sein Fokus auf deutschen und 

internationalen Qualitäts- und Wachstumsaktien liegt. Daneben ist der Autor des Manager 

Magazin-Bestsellers „Cool bleiben und Dividenden kassieren“ ein gefragter Interview-Partner, 

Panelist, Redner und Moderator rund um Finanz- und Wirtschaftsthemen. In den vergangenen 

20 Jahren hat Christian W. Röhl rund 300 Auftritte als TV-Experte absolviert und mehr als 500 

Fachvorträge, Keynotes und Seminare gehalten. Überdies ist er Beiratsvorsitzender am isf 

Institute for Strategic Finance der FOM Hochschule. 

 

2. Herr Dr. Dietrich von Frank, Head Artsponsoring, Helvetia Versicherungen, Zürich 

 

Dr. Dietrich von Frank ist nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder 

vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen. 

 

Dr. Dietrich von Frank ist Kunsthistoriker und Jurist und begann seine berufliche Laufbahn als 

Kunstversicherungsexperte bei den Nordstern Versicherungen in Köln. Von 1992 bis 2006 war 

er Präsident und CEO von AXA Art Americas in den USA und in dieser Funktion auch für den 

Aufbau der AXA Art Kunstversicherungen in Asien (Hong Kong und Singapur) verantwortlich. 
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Ab 2008 leitete er die Kunstversicherung bei Nationale Suisse in der Schweiz und ist heute neben 

Mandaten im internationalen Kunstmarkt Leiter des Kunst- und Kultursponsorings der Helvetia 

Versicherungsgruppe. Dr. Dietrich von Frank gilt als Experte des internationalen Kunstmarkts und 

berät die Weng Fine Art Gruppe bereits seit 2014 in strategischen Fragen. 

 

3. Herr Patrick Kiss, Leiter Unternehmenskommunikation, Hamburg 

 

Patrick Kiss ist nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder 

vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen. 

 

Patrick Kiss verantwortet seit Mai 2003 als Head of Investor & Public Relations die 

Kommunikation des SDAX-Konzerns Deutsche EuroShop. Der Diplom-Kaufmann und CEFA-

Investmentanalyst/DVFA ist Prokurist und war zuvor Senior Manager Investor Relations bei 

einem weltweit führenden Hersteller von Carbon-Produkten und Leiter Investor Relations & 

Unternehmenskommunikation bei einer Frankfurter Investmentbank, bei der er 14 IPOs begleitet 

hat. Das IR- und PR-Handwerk hat er bei einer internationalen Kommunikationsberatung gelernt, 

wo er sechs Jahre als New-Media- und IR-Berater tätig war. 

 

Neben seiner beruflichen Tätigkeit setzt er sich mit der von ihm 2011 gegründeten Online-

Community „IR Club“ für die Förderung des Networkings und des Wissenstransfers unter 

Investor-Relations-Experten ein.  

 

4. Herr Florian Illies, Autor und Kunsthistoriker, Berlin  

 
Florian Illies ist nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder 

vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen. 

 

Florian Illies ist Mitgründer des Kunstmagazins Monopol, war Feuilletonchef der Frankfurter 

Allgemeinen Sonntagszeitung (FAZ) und der ZEIT sowie acht Jahre lang geschäftsführender 

Gesellschafter des Auktionshauses Grisebach in Berlin. Einem breiten Publikum ist Florian Illies, 

der auch Herausgeber der ZEIT ist, durch seine internationalen Bestseller-Bücher „Generation 

Golf“ und „1913“ bekannt. Florian Illies ist zudem Vertreter des Landes Berlin im Kuratorium der 

Kulturstiftung der Länder. 

 

Ferner soll ein Ersatzmitglied gewählt werden für den Fall, dass ggfs. ein Aufsichtsratsmitglied 

während der laufenden Amtszeit ausscheidet. Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Ersatzmitglied zu 

wählen: 

 

5. Herr Wim Zwitserloot – Investor/Consultant, Milsbeek/Niederlande 

 

Wim Zwitserloot ist Mitglied in den folgenden anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten 

oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: 

 

Antea Den Haag, Investment Fonds VI 

 

Wim Zwitserloot ist ausgebildeter Laboranalytiker und Experte für Verfahrenstechnologie. Nach 

seinem MBA-Studium am Henley College und der Brunel University of West London war er in der 

Geschäftsleitung marktführender Industrieunternehmen wie Westfalia Separator, GEA 

Processing Technology, Dedert Corp. oder Anhydro tätig. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit war 

dabei die erfolgreiche Integration grenzüberschreitender Fusionen/Übernahmen. Von dieser 

internationalen Expertise profitieren auch die Unternehmen, bei denen Wim Zwitserloot als 

Investor, Business Angel, Berater oder Aufsichtsrat involviert ist. Daneben engagiert er sich für 

die Museumskultur in seiner niederländischen Heimat und stand einem privaten Kunstsammler-

Kreis vor. 

 

Es ist beabsichtigt, die Wahlen als Einzelwahlen durchzuführen. 
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TOP 9 Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (Ausgabe von 

Gratisaktien) sowie eine entsprechende Satzungsänderung  

 

Der Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft hat sich seit dem „Relisting“ im Jahr 2018 deutlich 

erhöht. Der anteilige Betrag der einzelnen Stückaktie am Grundkapital beträgt derzeit EUR 1,00. 

Ein geringerer anteiliger Betrag ist gesetzlich nicht zulässig (§ 8 Abs. 3 Satz 3 AktG). Deshalb 

soll das Grundkapital der Gesellschaft aus Gesellschaftsmitteln (§§ 207 ff. AktG) durch Ausgabe 

von sogenannten Gratisaktien an die bestehenden Aktionäre der Gesellschaft erhöht und dabei 

auf jede vorhandene Stückaktie eine neue Stückaktie an die Aktionäre ausgegeben werden. Auf 

diese Weise werden sowohl der Grundkapitalnennbetrag als auch die Anzahl der ausgegebenen 

Aktien verdoppelt; der anteilige Betrag der einzelnen Aktie am Grundkapital beläuft sich aber 

weiterhin auf EUR 1,00. Zugleich reduziert sich das Börsenkursniveau der einzelnen Aktie 

rechnerisch entsprechend, ohne dass hierdurch der reale Wert der Beteiligungen der Aktionäre 

berührt wird. Mit der Erhöhung der Anzahl der ausgegebenen Aktien soll die Handelbarkeit der 

Aktie verbessert und damit ihre Liquidität unterstützt werden. Zudem soll die Attraktivität der Aktie 

für breitere Anlegerkreise durch diese Maßnahme auch im Falle eines weiter steigenden 

Aktienkurses erhalten bleiben. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: 

 

a) Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln  

 

aa) Das Grundkapital der Gesellschaft wird nach den Vorschriften des Aktiengesetzes über 

die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (§§ 207 ff. AktG) von EUR 2.750.000,00 

um EUR 2.750.000,00 auf EUR 5.500.000,00 (in Worten: fünf Millionen 

fünfhunderttausend Euro) erhöht durch Umwandlung eines Teilbetrags von 

EUR 2.750.000,00 der in der Bilanz der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 

ausgewiesenen Kapitalrücklage in Grundkapital. Die Kapitalerhöhung wird durchgeführt 

durch Ausgabe von 2.750.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stamm-Stückaktien mit 

einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils EUR 1,00. Die neuen Aktien 

stehen den Aktionären im Verhältnis 1:1 zu, sodass auf jede bestehende Aktie eine neue 

Aktie entfällt. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2021 gewinnberechtigt. Der 

Kapitalerhöhung wird die festgestellte, von der Dr. Brandenburg Wirtschaftsberatungs-

GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, mit 

dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Bilanz der Gesellschaft zum 

31. Dezember 2020 zugrunde gelegt.  

 

bb) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die näheren 

Einzelheiten der Kapitalerhöhung festzulegen. 

 

b) Anpassung von § 4 Abs. (1) und (2) der Satzung 

 

§ 4 Abs. (1) und (2) der Satzung wird wie folgt neu gefasst:  

 

"(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 5.500.000,00 (in Worten: fünf Millionen 

fünfhunderttausend Euro). 

 

(2) Das Grundkapital ist eingeteilt in 5.500.000 Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien)." 

 

 

TOP 10 Beschlussfassung über die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals, die Schaf-

fung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugs-

rechts der Aktionäre und entsprechende Änderung der Satzung 
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Gemäß § 4 Abs. (3) der Satzung ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 5. Oktober 2025 um bis zu insgesamt 

EUR 1.375.000,00 (in Worten: eine Million dreihundertfünfundsiebzigtausend Euro) gegen Bar- 

oder Sacheinlagen durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Namen lautender 

Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Von dieser Ermächtigung wurde bislang kein 

Gebrauch gemacht. Vor dem Hintergrund der unter Tagesordnungspunkt 9 vorgeschlagenen 

Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln soll die 

Ermächtigung an den geänderten Grundkapitalnennbetrag angepasst und die Laufzeit der 

Ermächtigung erneuert werden, um den Handlungsspielraum der Gesellschaft zu erhalten und 

ihr auch in Zukunft eine angemessene und flexible Eigenkapitalfinanzierung zu ermöglichen. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: 

 

a) Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals  

 

Die Ermächtigung gemäß § 4 Abs. (3) der Satzung, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Grundkapital der Gesellschaft bis zum 5. Oktober 2025 um bis zu insgesamt 

EUR 1.375.000,00 zu erhöhen, wird mit Wirkung auf den Zeitpunkt der Eintragung der 

Satzungsänderung gemäß nachstehendem lit. c) in das Handelsregister aufgehoben. 

 

b) Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre 

 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der 

Gesellschaft bis zum 23. August 2026 um bis zu insgesamt EUR 2.750.000,00 (in Worten: 

zwei Millionen siebenhundertfünfzigtausend Euro) gegen Bar- oder Sacheinlagen durch ein- 

oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien zu erhöhen 

(Genehmigtes Kapital).  

 

Die neuen Aktien sind grundsätzlich den Aktionären zum Bezug anzubieten; sie können auch 

von Kreditinstituten oder Unternehmen im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG mit der 

Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares 

Bezugsrecht). 

 

Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

 

aa) das Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen bis zu 

einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt EUR 550.000,00 (in 

Worten: fünfhundertfünfzigtausend Euro) (10 %-Grenze) auszuschließen, um die 

neuen Aktien zu einem Ausgabebetrag auszugeben, der den Börsenpreis nicht 

wesentlich unterschreitet (§§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG); für die 

Frage des Ausnutzens der 10 %-Grenze ist der Ausschluss des Bezugsrechts 

aufgrund anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG mit zu 

berücksichtigen; 

 

bb) das Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen 

auszuschließen, wenn die neuen Aktien im Rahmen von 

Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zwecke des (auch mittelbaren) 

Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen 

oder sonstigen Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von 

Vermögensgegenständen durch die Gesellschaft einschließlich Forderungen gegen 

die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften als Gegenleistung eingesetzt 

werden sollen; 
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cc)  das Bezugsrecht der Aktionäre in dem Umfang auszuschließen, in dem es 

erforderlich ist, um den Inhabern von Options- oder Wandelschuldverschreibungen, 

die von der Gesellschaft oder einer Gesellschaft, an der sie unmittelbar oder 

mittelbar mehrheitlich beteiligt ist, ausgegeben wurden oder werden, ein 

Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen als Aktionär 

nach Ausübung ihres Wandlungs- oder Optionsrechts bzw. nach Erfüllung der 

Wandlungspflicht zustünde; 

 

dd) das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um Belegschaftsaktien an 

Mitarbeiter der Gesellschaft oder mit ihr verbundener Unternehmen auszugeben. 

 

Sofern der Vorstand von den vorgenannten Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss 

keinen Gebrauch macht, kann das Bezugsrecht der Aktionäre nur für Spitzenbeträge 

ausgeschlossen werden. 

 

Von den vorstehend erteilten Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts darf der 

Vorstand insgesamt nur in einem solchen Umfang Gebrauch machen, dass der anteilige 

Betrag der insgesamt unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien 20 % des 

Grundkapitals nicht überschreitet (20 %-Grenze), und zwar weder im Zeitpunkt der 

Beschlussfassung über diese Ermächtigung noch im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung. Sofern 

während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals bis zu seiner Ausnutzung von anderen 

Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien der Gesellschaft oder zur 

Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm 

verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, ist dies 

auf die vorstehend genannte 20 %-Grenze anzurechnen. 

 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten 

von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital festzulegen. Der Aufsichtsrat wird 

ermächtigt, bei Ausnutzung des Genehmigten Kapitals die Fassung der Satzung 

entsprechend anzupassen. 

 

c) Neufassung von § 4 Absatz 3 der Satzung  

 

§ 4 Absatz 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

 

"Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der 

Gesellschaft bis zum 23. August 2026 um bis zu insgesamt EUR 2.750.000,00 (in 

Worten: zwei Millionen siebenhundertfünfzigtausend Euro) gegen Bar- oder 

Sacheinlagen durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Namen lautender 

Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). 

 

Die neuen Aktien sind grundsätzlich den Aktionären zum Bezug anzubieten; sie können 

auch von Kreditinstituten oder Unternehmen im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG mit 

der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten 

(mittelbares Bezugsrecht).  

 

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats  

 

a) das Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen bis zu 

einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt EUR 550.000,00 (in 

Worten: fünfhundertfünfzigtausend Euro) (10 %-Grenze) auszuschließen, um die 

neuen Aktien zu einem Ausgabebetrag auszugeben, der den Börsenpreis nicht 

wesentlich unterschreitet (§§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG); für die Frage 
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des Ausnutzens der 10 %-Grenze ist der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund 

anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG mit zu berücksichtigen;  

 

b) das Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen 

auszuschließen, wenn die neuen Aktien im Rahmen von 

Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zwecke des (auch mittelbaren) 

Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen 

oder sonstigen Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von 

Vermögensgegenständen durch die Gesellschaft einschließlich Forderungen gegen 

die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften als Gegenleistung eingesetzt 

werden sollen;  

 

c) das Bezugsrecht der Aktionäre in dem Umfang auszuschließen, in dem es erforderlich 

ist, um den Inhabern von Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die von der 

Gesellschaft oder einer Gesellschaft, an der sie unmittelbar oder mittelbar 

mehrheitlich beteiligt ist, ausgegeben wurden oder werden, ein Bezugsrecht auf neue 

Aktien in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen als Aktionär nach Ausübung ihres 

Wandlungs- oder Optionsrechts bzw. nach Erfüllung der Wandlungspflicht zustünde; 

 

d) das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um Belegschaftsaktien an Mitarbeiter 

der Gesellschaft oder mit ihr verbundener Unternehmen auszugeben. 

 

Sofern der Vorstand von den vorgenannten Ermächtigungen zum 

Bezugsrechtsausschluss keinen Gebrauch macht, kann das Bezugsrecht der Aktionäre 

nur für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden.  

 

Von den vorstehend erteilten Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts darf 

der Vorstand insgesamt nur in einem solchen Umfang Gebrauch machen, dass der 

anteilige Betrag der insgesamt unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen 

Aktien 20 % des Grundkapitals nicht überschreitet (20 %-Grenze), und zwar weder im 

Zeitpunkt der Beschlussfassung über diese Ermächtigung noch im Zeitpunkt ihrer 

Ausnutzung. Sofern während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals bis zu seiner 

Ausnutzung von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräußerung von 

Aktien der Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien der 

Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei das 

Bezugsrecht ausgeschlossen wird, ist dies auf die vorstehend genannte 20 %-Grenze 

anzurechnen. 

 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 

Einzelheiten von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital festzulegen. Der 

Aufsichtsrat wird ermächtigt, bei Ausnutzung des Genehmigten Kapitals die Fassung 

der Satzung entsprechend anzupassen." 

 

e) Die Beschlussfassung nach vorstehenden lit. b) und c) steht unter der aufschiebenden 

Bedingung der Eintragung der unter Tagesordnungspunkt 9 vorgeschlagenen 

Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln in das Handelsregister. Die aufschiebende 

Bedingung nach diesem lit. d) soll sicherstellen, dass das bereits auf das nach 

Maßgabe von Tagesordnungspunkt 9 erhöhte Grundkapital ausgerichtete neue 

genehmigte Kapital nur dann in das Handelsregister eingetragen wird, wenn die 

Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln nach Tagesordnungspunkt 9 wirksam 

geworden ist. 
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Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 10 gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG in 

Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 

 

Der Vorstand hat einen schriftlichen Bericht erstattet, weshalb er ermächtigt werden möchte, 

über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre nach Tagesordnungspunkt 10 lit. b) 

entscheiden zu können. Der Bericht liegt ab Einberufung der Hauptversammlung und bis zu 

deren Ablauf in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht für die Aktionäre aus 

und ist über die Internetseite der Gesellschaft (www.wengfineart.com) abrufbar. Auf 

Verlangen wird der Bericht jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos übersandt. 

 

Der Bericht hat folgenden Inhalt: 

 

Zur Erweiterung des Handlungsspielraums der Gesellschaft soll der Vorstand ermächtigt 

werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 23. 

August 2026 um bis zu insgesamt EUR 2.750.000,00 gegen Bar- oder Sacheinlagen aus 

genehmigtem Kapital zu erhöhen.  

 

Die neu geschaffenen Aktien sind den Aktionären grundsätzlich zum Bezug anzubieten. In 

folgenden Fällen soll der Vorstand jedoch ermächtigt sein, das Bezugsrecht der Aktionäre 

auszuschließen:  

 

– Der Vorstand beantragt unter Tagesordnungspunkt 10 lit. b) aa), das Bezugsrecht der 

Aktionäre bei Barkapitalerhöhungen in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG für Aktien im rechnerischen Betrag von bis zu 10 % des Grundkapitals 

ausschließen zu dürfen, wobei die 10 %-Grenze insgesamt, also auch bei 

Zusammenrechnung mit etwaigen anderen zu einer direkten oder indirekten Anwendung 

des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG führenden Ermächtigungen, nicht überschritten werden 

darf. Die mit der Ermächtigung eröffnete Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss 

versetzt die Verwaltung in die Lage, kurzfristig günstige Börsensituationen ausnutzen zu 

können und durch schnelle Platzierung junger Aktien ohne zeit- und kostenaufwendige 

Abwicklung eines Bezugsrechts einen höheren Mittelzufluss zu erzielen. Der beantragte 

Bezugsrechtsausschluss dient dem Interesse der Gesellschaft, Aktien beispielsweise an 

institutionelle Anleger ausgeben zu können. Hierdurch können neue, zusätzliche 

Aktionärsgruppen im In- und Ausland gewonnen werden. Der Vorstand wird bei 

Ausnutzung der Ermächtigung den Ausgabebetrag je neuer Stückaktie so festsetzen, 

dass der Abschlag auf den Börsenpreis voraussichtlich nicht mehr als 3 %, jedenfalls 

aber nicht mehr als 5 %, des dann aktuellen Börsenkurses der Stückaktie der 

Gesellschaft beträgt. Durch diese Vorgabe werden die Aktionäre vor einer unzulässigen 

Verwässerung ihres Anteilsbesitzes geschützt.  

 

– Die unter Tagesordnungspunkt 10 lit. b) bb) beantragte Ermächtigung zum 

Bezugsrechtsausschluss versetzt den Vorstand in die Lage, Aktien der Gesellschaft 

kurzfristig im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zwecke des 

(auch mittelbaren) Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an 

Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf den 

Erwerb von Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen gegen die 

Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften zur Verfügung zu haben. Die Weng Fine 

Art AG steht national und auch international in hartem Wettbewerb zu anderen 

Unternehmen und muss jederzeit in der Lage sein, im Interesse ihrer Aktionäre schnell 

und flexibel handeln zu können. Dazu zählt auch die Möglichkeit, Unternehmen oder 

Beteiligungen daran oder sonstige Vermögensgegenstände zur Verbesserung der 

Wettbewerbssituation zu erwerben. Der Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen 

erfolgt in der Regel durch eine Gegenleistung in Geld. In bestimmten Fällen sind Anbieter 
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aber auch an einer Gegenleistung in Form von Aktien interessiert (Aktientausch). Käufer, 

die einen Aktientausch anbieten können, haben somit einen Wettbewerbsvorteil beim 

Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen. Es ist auch denkbar, dass die 

Gegenleistung für einen solchen Erwerb nur teilweise in Geld erbracht werden kann, um 

die Liquidität der Gesellschaft nicht zu gefährden. Die Gegenleistung wird deshalb in 

vergleichbaren Transaktionen häufig in Aktien der erwerbenden Gesellschaft gewährt. 

Die hier vorgeschlagene Ermächtigung soll der Weng Fine Art AG die notwendige 

Flexibilität geben, um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen oder 

Beteiligungen daran schnell und flexibel ausnutzen zu können.  

 

– Außerdem kann das Bezugsrecht nach Tagesordnungspunkt 10 lit. b) cc) mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats ausgeschlossen werden, um den Gläubigern von 

Wandlungs-/Optionsrechten auf Aktien der Gesellschaft beziehungsweise 

entsprechender Wandlungs-/Optionspflichten Bezugsrechte in dem Umfang zu 

gewähren, wie sie ihnen nach Ausübung dieser Rechte beziehungsweise Erfüllung dieser 

Pflichten zustünden. Dies ermöglicht die Gewährung einer marktüblichen Form des 

Verwässerungsschutzes an die Inhaber solcher Instrumente. Sie werden damit so 

gestellt, als seien sie bereits Aktionäre. Die Einräumung eines Bezugsrechts für die 

Gläubiger von Wandlungs- oder Optionsrechten ist eine Alternative zu der Anpassung 

des Wandlungs- oder Optionspreises, die sonst vorzunehmen wäre. Um die 

Schuldverschreibungen mit einem solchen Verwässerungsschutz ausstatten zu können, 

muss das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese Aktien ausgeschlossen werden.  

 

– Die Ermächtigung sieht unter Tagesordnungspunkt 10 lit. b) dd) die Möglichkeit zum 

Bezugsrechtsausschluss vor, soweit die Aktien als sog. Belegschaftsaktien an Mitarbeiter 

der Weng Fine Art AG oder mit ihr im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundener Unternehmen 

zu Vorzugskonditionen ausgegeben werden. Die Ausgabe von Belegschaftsaktien an 

Mitarbeiter ist ein wichtiges Instrument zur Mitarbeiterbindung und Mitarbeitermotivation. 

Zugleich wird die Übernahme von Mitverantwortung gefördert.   

 

– Die unter Tagesordnungspunkt 10 lit. b) drittletzter Absatz beantragte Ermächtigung zum 

Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht die Kapitalerhöhung in 

einem glatten Bezugsverhältnis. Dies erleichtert die Abwicklung des Bezugsrechts der 

Aktionäre. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen neuen 

Aktien werden entweder durch Verkauf über die Börse oder in sonstiger Weise 

bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Da sich ein etwaiger Ausschluss des 

Bezugsrechts hier nur auf Spitzenbeträge beschränkt, ist ein möglicher 

Verwässerungseffekt gering.  

 

Von den ihm erteilten Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts darf der Vorstand 

nur in einem solchen Umfang Gebrauch machen, dass der anteilige Betrag der insgesamt 

unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien 20 % des Grundkapitals nicht 

überschreitet, und zwar weder im Zeitpunkt der Beschlussfassung über diese Ermächtigung 

noch im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung. Dadurch wird der Gesamtumfang einer 

bezugsrechtsfreien Ausgabe von Aktien aus dem Genehmigten Kapital beschränkt. Hinzu 

kommt, dass eine Anrechnung auf die vorstehend genannte 20 %-Grenze stattfindet, sofern 

während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals bis zu seiner Ausnutzung von anderen 

Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien der Gesellschaft oder zur 

Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm 

verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei das Bezugsrecht ausgeschlossen wird. Die 

Aktionäre werden auf diese Weise zusätzlich gegen eine Verwässerung ihrer bestehenden 

Beteiligung abgesichert. 
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Der Vorstand wird in jedem Fall sorgfältig prüfen, ob die Ausnutzung der Ermächtigung zur 

Ausgabe neuer Aktien und ggf. zum Ausschluss des Bezugsrechts im Interesse der 

Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegt. Er wird der Hauptversammlung über jede Ausnutzung 

der Ermächtigung berichten. 

 

 

WEITERE ANGABEN ZUR EINBERUFUNG 

1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

 

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung 

EUR 2.750.000,00 und ist eingeteilt in 2.750.000 auf den Namen lautende Stückaktien. Jede 

Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung grundsätzlich eine Stimme. Die Gesellschaft hält im 

Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung 100.000 eigene Aktien, aus denen ihr kein 

Stimmrecht zusteht. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt im 

Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung somit 2.650.000.  

 

2. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 

Stimmrechts 

 

Die Gesellschaft hat Namensaktien. Nach § 67 Abs. 2 Satz 1 AktG gilt im Verhältnis zur Gesellschaft 

als Aktionär nur, wer als solcher im Aktienregister eingetragen ist. Zur Teilnahme an der 

Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind deshalb diejenigen Aktionäre 

berechtigt, die im Aktienregister eingetragen und darüber hinaus rechtzeitig angemeldet sind.  

 

Die Anmeldung der Aktionäre zur Hauptversammlung muss der Gesellschaft spätestens am 

17. August 2021, 24:00 Uhr, in deutscher oder englischer Sprache mindestens in Textform (§126b 

BGB) unter folgender Adresse, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse zugehen: 

 

Weng Fine Art AG 

z.H. Frau Dr. Anna Bolz 

Rheinpromenade 8 

40789 Monheim am Rhein 

 

Per Fax: (0049) 02173 / 690 870-1 

Per E-Mail: HV@Wengfineart.com 

 

Zur Erleichterung der Anmeldung wird den Aktionären, die spätestens am 3. August 2021, 0:00 Uhr, 

im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, zusammen mit der 

Hauptversammlungseinladung sowie auf Verlangen ein Anmeldeformular übersandt. Nach 

ordnungsgemäßem Eingang der Anmeldung werden Eintrittskarten für die Hauptversammlung 

übersandt bzw. am Versammlungsort hinterlegt. Die Eintrittskarten sind lediglich organisatorische 

Hilfsmittel und keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung 

des Stimmrechts. 

 

Für das Teilnahmerecht sowie für die Anzahl der einem Teilnahmeberechtigten in der 

Hauptversammlung zustehenden Stimmrechte ist der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag 

der Hauptversammlung maßgeblich. 

 

Wir weisen darauf hin, dass aus technischen Gründen im Zeitraum vom Ablauf des 17. August 2021, 

24:00 Uhr, bis zum Schluss der Hauptversammlung keine Umschreibungen im Aktienregister 

vorgenommen werden (sog. Umschreibestopp). Deshalb entspricht der Eintragungsstand des 



Weng Fine Art AG | Hauptversammlung 2021                                                                        Seite 12 von 14                                                                       

 

 

 

Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung dem Stand am Ende des Anmeldeschlusstages, 

17. August 2021, 24:00 Uhr. Der Umschreibestopp bedeutet keine Sperre für die Verfügung über die 

Aktien. Erwerber von Aktien, deren Umschreibungsanträge nach dem 17. August 2021, 24:00 Uhr, 

bei der Gesellschaft eingehen, können allerdings Teilnahmerechte und Stimmrechte aus diesen 

Aktien nicht ausüben, es sei denn, sie lassen sich insoweit bevollmächtigen oder zur 

Rechtsausübung ermächtigen. In solchen Fällen bleiben Teilnahme- und Stimmrecht bis zur 

Umschreibung noch bei dem im Aktienregister eingetragenen Aktionär. 

 

Sämtliche Erwerber von Aktien der Gesellschaft, die noch nicht im Aktienregister eingetragen sind, 

werden daher gebeten, Umschreibungsanträge rechtzeitig zu stellen. 

 

3. Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte 

 

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr 

Stimmrecht durch Bevollmächtigte, wie z.B. durch z.B. einen Intermediär, einen Stimmrechtsberater, 

eine Aktionärsvereinigung, andere Dritte oder einen von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter, ausüben lassen. Auch in diesem Fall ist eine fristgemäße Anmeldung gemäß 

dem vorstehenden Abschnitt erforderlich. 

 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf sowie der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 

Gesellschaft bedürfen grundsätzlich der Textform (§ 126b BGB). 

 

Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater und gleichgestellte Personen 

 

Wenn ein Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, ein Stimmrechtsberater oder eine andere diesen 

gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person bevollmächtigt werden soll, gelten die gesetzlichen 

Bestimmungen, insbesondere § 135 AktG. Wir weisen zudem darauf hin, dass in diesen Fällen die 

zu bevollmächtigende Institution oder Person möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht 

verlangt. Daher sollten Sie sich rechtzeitig mit der Institution oder Person, die sie bevollmächtigen 

möchten, über eine mögliche Form der Vollmacht abstimmen. 

 

Sonstige Bevollmächtigte 

 

Wenn weder ein Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, ein Stimmrechtsberater oder eine andere 

diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person bevollmächtigt wird, kann die Vollmacht in 

Textform (§ 126b BGB) entweder gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber der 

Gesellschaft erteilt werden. Gleiches gilt für den Widerruf der Vollmacht. 

 

Wird die Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft erteilt, soll diese an die nachfolgende 

Anschrift, Telefaxnummer bzw. E-Mail-Adresse übermittelt werden: 

 

Weng Fine Art AG 

z.H. Frau Dr. Anna Bolz 

Rheinpromenade 8 

40789 Monheim am Rhein 

 

Per Fax: (0049) 02173 / 690 870-1 

Per E-Mail: HV@Wengfineart.com 

 

Eines gesonderten Nachweises der Bevollmächtigung bedarf es in diesem Fall nicht. 
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Wird die Vollmacht gegenüber den Bevollmächtigten erteilt, so bedarf es eines Nachweises der 

Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft in Textform (§ 126b BGB). Dieser kann am Tag der 

Hauptversammlung an der Ein- und Ausgangskontrolle erbracht werden. Der Nachweis der 

Bevollmächtigung kann auch an vorstehende Adresse, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse 

übermittelt werden.  

 

Ein Formular zur Vollmachterteilung wird den Aktionären, die spätestens am 3. August 2021, 0:00 

Uhr, im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, zusammen mit der 

Hauptversammlungseinladung übersandt. Es wird Aktionären auf Verlangen auch kostenlos 

zugesandt und steht zudem auch auf der Internetseite der Gesellschaft (www.wengfineart.com) 

unter dem Menüpunkt „Investor Relations: Hauptversammlung“ zum Download zur Verfügung. 

 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

 

Die Aktionäre haben auch die Möglichkeit, ihre Stimmrechte nach entsprechender Vollmacht- und 

Weisungserteilung in der Hauptversammlung durch von der Gesellschaft benannte 

Stimmrechtsvertreter ausüben zu lassen. Auch in diesem Fall ist eine fristgemäße Anmeldung 

gemäß dem vorstehenden Abschnitt erforderlich. 

 

Ein Formular zur Anmeldung und Vollmacht- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der 

Gesellschaft wird den Aktionären, die spätestens am 3. August 2021, 0:00 Uhr, im Aktienregister der 

Gesellschaft eingetragen sind, zusammen mit der Hauptversammlungseinladung übersandt. Es 

steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft (www.wengfineart.com) unter dem Menüpunkt 

„Investor Relations: Hauptversammlung“ zum Download zur Verfügung und wird Aktionären auf 

Verlangen auch kostenlos zugesandt. 

 

Vollmachten und Weisungen zugunsten der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 

können in Textform unter der nachstehenden Anschrift, Telefaxnummer bzw. E-Mail-Adresse (unter 

Verwendung des zur Verfügung gestellten Formulars zur Vollmachts- und Weisungsmitteilung) 

erteilt, geändert oder widerrufen werden: 

 

Weng Fine Art AG 

z.H. Frau Dr. Anna Bolz 

Rheinpromenade 8 

40789 Monheim am Rhein 

 

Per Fax: (0049) 02173 / 690 870-1 

Per E-Mail: HV@Wengfineart.com 

 

Darüber hinaus bieten wir fristgerecht angemeldeten und in der Hauptversammlung erschienenen 

Aktionären, Aktionärsvertretern bzw. deren Bevollmächtigten an, die Stimmrechtsvertreter der 

Gesellschaft auch direkt in der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen mit der 

weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen oder erteilte Weisungen zu 

ändern oder zu widerrufen. 

 

Soweit die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem 

Falle ausdrückliche Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu den einzelnen Gegenständen 

der Tagesordnung oder den von der Hauptversammlung zugänglich gemachten Gegenanträgen und 

Wahlvorschlägen erteilt werden. Sollte zu einem Gegenstand der Tagesordnung eine 

Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu erteilte Weisung für jeden einzelnen Unterpunkt.  
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Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Die 

Stimmrechtsvertreter dürfen das Stimmrecht bei Abstimmungen, deren Gegenstand im Vorfeld der 

Hauptversammlung nicht bekannt ist (zum Beispiel bei Verfahrensanträgen), nicht ausüben. In 

diesen Fällen werden sich die Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten oder nicht an der 

Abstimmung teilnehmen. Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über einen Gegenantrag oder 

Wahlvorschlag ohne ausdrückliche Weisung. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der 

Gesellschaft zur Erklärung von Widersprüchen oder zur Stellung von Anträgen oder Fragen ist nicht 

möglich. 

 

4. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, §§ 126, 127 AktG 

 

Anträge nach § 126 AktG und Wahlvorschläge nach § 127 AktG richten Sie bitte ausschließlich an:  

 

Weng Fine Art AG 

z.H. Frau Dr. Anna Bolz 

Rheinpromenade 8 

40789 Monheim am Rhein 

 

Per Fax: (0049) 02173 / 690 870-1 

Per E-Mail: HV@Wengfineart.com 

 

Zugänglich zumachende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die uns bis spätestens 14 

Tage vor dem Tag der Hauptversammlung, d.h. bis zum Ablauf des 9. August 2021, 24:00 Uhr, 

zugehen, werden auf der Internetseite der Gesellschaft (www.wengfineart.com) unter dem Menü-

punkt „Investor Relations: Hauptversammlung“ veröffentlicht. Eventuelle Stellungnahmen der Ver-

waltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht. 

 

5. Veröffentlichungen auf der Internetseite 

 

Diese Einberufung der Hauptversammlung und die zugänglich zu machenden Unterlagen sowie 

weitere Informationen zur Hauptversammlung stehen auch auf der Internetseite der Gesellschaft 

(www.wengfineart.com) unter dem Menüpunkt „Investor Relations: Hauptversammlung“ zur 

Verfügung. 

 

6. Hinweis zum Datenschutz 

 

Der Schutz Ihrer Daten und deren rechtskonforme Verarbeitung haben für uns einen hohen 

Stellenwert. In unseren Datenschutzhinweisen für Aktionäre haben wir alle Informationen zur 

Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Aktionäre übersichtlich an einer Stelle 

zusammengefasst. Die neuen Datenschutzhinweise finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft 

unter https://wengfineart.com/privacy-policy.  

 

 

 

Krefeld/Monheim am Rhein, im Juli 2021 

 

    

                    Weng Fine Art AG 

                – Der Vorstand – 

 

mailto:HV@Wengfineart.com
https://wengfineart.com/privacy-policy

